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Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt die als Anlage 1 beigefügte Stellungnahme zum Raumord-
nungsverfahren für den Bau einer Erdgastransportleitung der RWE. 
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--Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens ist der Nordrhein-Westfalen betreffende Bau einer Erd-
gastransportleitung durch die RWE. Die Leitung dient der Versorgungssicherheit, indem sie zusätzli-
che Kapazitäten für den steigenden Gasimport aus östlichen Gebieten nach Mittel- und Westeuropa 
schafft. Über das bereits bestehende Transitsystem in Tschechien ist neben einer Verbindung zu den 
russischen Gasfeldern auch ein Anschluss der kaspischen Gasförderung sowie der Antransport von 
Flüssiggas aus Kroatien möglich. Auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verläuft die MET 
bei einer Gesamtlänge von ca. 740 km über Sayda/Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nieder-
sachsen, Hessen und Nordrhein Westfalen bis nach Eynatten/Belgien und weiter in die Niederlande. 
Zu weiteren Einzelheiten des Projekts wird auf die als Anlage 2 beigefügten Pläne zu dem Trassen-
verlauf sowie auf den als Anlage 3 beigefügten Auszug aus dem Erläuterungsbericht der Antragstelle-
rin verwiesen. 
 
Das Raumordnungsverfahren wird für den Bereich Nordrhein-Westfalen zentral von der Bezirksregie-
rung Arnsberg durchgeführt. Die Stadt Köln wird hierbei als Träger öffentlicher Belange gehört. Die 
als Anlage 1 beigefügte Stellungnahme führt auf, welche Anforderungen sich aus den verschiedenen 
von der Stadt Köln zu wahrenden Belangen für das Projekt ergeben. Die Untersuchungsergebnisse 
der von der Antragstellerin geprüften Trassenvarianten sind, soweit Gegenstand der Stellungnahme, 
als Anlage 4 beigefügt. 
 
Im Anschluss an das Raumordnungsverfahren erfolgt die genaue Festlegung der Leitungstrasse 
durch Planfeststellungsverfahren. Hierbei wird die Stadt Köln wiederum als Träger öffentlicher Belan-
ge gehört werden. Die dann von der Verwaltung zu fertigende Stellungnahme wird den betroffenen 
Bezirksvertretungen zur Vorberatung und dem Stadtentwicklungsausschuss zur Entscheidung vorge-
legt werden. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1-4 
 
 


